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Wenn draußen die Temperaturen 
Spitzenwerte erreichen, wird es für 
viele Kolleginnen und Kollegen an ih-
rem (Büro)-Arbeitsplatz unerträglich. 

Aber muss man überhaupt arbei-
ten, wenn sich die Raumtemperatur 
der 30°-C-Marke nähert? Oder hat 
man einen Anspruch auf hitzefrei?  
Wir möchten mit Irrtümern aufräu-
men und aufzeigen, was Dienstherr/ 
Arbeitgeber, Personalvertretung 
aber auch Kolleginnen und Kollegen 
tun können, damit alle einen kühlen 
Kopf behalten.

Klar ist: Für gesunde Erwachsene 
gibt es in Deutschland auch bei län-
geren Hitzeperioden bei normaler Le-
bensführung und ausreichender Flüs-
sigkeits- und Nahrungsaufnahme 
keine gesundheitlichen Gefahren. 
Ältere Personen und Menschen mit 
eingeschränkter Anpassungsfähig-
keit können aber durch Hitze in Ge-
fahrensituationen geraten. 

Dies gilt auch, wenn die Tempera-
turen am Arbeitsplatz ein unerträgli-
ches Maß erreichen, denn dann 
schwindet auch bei den ansonsten 
fittesten Mitarbeitern die Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit. Zusätz-
lich wird das Herz-Kreislauf-System 
enormen Belastungen ausgesetzt. 

Das alles sind Gründe, warum im 
Sommer gleichzeitig mit den Tempe-
raturen auch das Unfallrisiko am Ar-
beitsplatz steigt. 

Der Dienstherr/Arbeitgeber ist da-
her verpflichtet, bei extremen Tempe-
raturen am Arbeitsplatz Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Gesundheit der 
Arbeitnehmer zu schützen. 

Die Rechtsgrundlage hierfür ist das 
Arbeitsschutzgesetz und die Arbeits-
stättenverordnung. Diese fordert im 
Anhang 3.5 für Arbeitsräume wäh-
rend der Arbeitszeit eine „gesund-
heitlich zuträgliche Raumtempera-
tur“ und einen wirksamer Schutz 
gegen übermäßige Sonneneinstrah-
lung. Diese Anforderungen werden in 
der seit 2010 gültigen Arbeitsstätten-
regel ASR A3.5 Raumtemperatur kon-
kretisiert:

Hitze am (Büro-)Arbeitsplatz!
 Sommer, Sonne, Sauna! Passt das zusammen? Ja, in meinem Büro!

Darin werden die zu erfüllenden 
Anforderungen an die Raumtempera-
tur festgelegt. Sie schreibt vor, dass 
in Arbeits- und Sozialräumen die 
Höchsttemperatur von +26° C grund-
sätzlich nicht überschritten werden 
darf. Dies gilt allerdings nur, solange 
auch die Außentemperatur 26° C 
nicht übersteigt. 

Kommt es durch übermäßige Son-
neneinstrahlung dazu, dass, auch bei 
Außenlufttemperaturen bis zu 26° C, 
die zulässige Höchsttemperatur im 
Arbeitsraum überschritten wird, 
muss der Arbeitgeber für eine Ab-
senkung der Raumtemperatur sor-
gen. Dazu kann er zum Beispiel 
geeignete Sonnenschutzsysteme in-
stallieren, etwa Jalousien, Markisen 
oder eine Sonnenschutzverglasung. 

Für Situationen mit einem Anstieg 
der Außenlufttemperatur auf über  
26° C und gleichzeitiger Erwärmung 
der Raumtemperatur auf über 26° C 
findet sich in der ASR A3.5 ein Stu-
fenmodell mit zu beachtenden Rand-
bedingungen und geeigneten Schutz-
maßnahmen für die Beschäftigten. 

Trotz dieser Regelungen gibt es 
für Beschäftigte keinen direkten 
Rechtsanspruch auf klimatisierte 
Räume oder „Hitzefrei“, sagt Kers-
ten Bux von der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA).

Was also tun? Sehen wir uns das 
Stufenmodell mal an: 

Raumlufttemperaturen bis + 30° C
Bis + 30° C sind Arbeitnehmer 

grundsätzlich zur Erbringung ihrer 
Arbeitsleistung verpflichtet. 

Jedoch soll der Dienstherr/Arbeit-
geber in diesem Fall geeignete Son-
nenschutzmaßnahmen und darüber 
hinaus zusätzliche Maßnahmen er-
greifen. 

Diese Maßnahmen werden in der 
Tabelle 4 der ASR A3.5 aufgelistet. 
Unter anderem gehört hierzu:
• Die effektive Steuerung des Son-
nenschutzes und der Lüftungsein-
richtungen. 
• Die Verlagerung der Arbeitszeit.

•  Die Lockerung der Bekleidungsre-
geln.

•  Das Bereitstellen von Getränken.
Wenn jedoch bei solchen Raum-

temperaturen auch noch schwere 
körperliche Arbeiten zu verrichten 
sindoder besondere Arbeits- oder 
Schutzkleidung getragen werden 
muss, welche die Wärmeabgabe be-
hindert, sowie für den Fall, dass be-
sonders schutzbedürftige Beschäftig-
te – z. B. Schwangere –- bzw. 
hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur 
gesundheitlich Vorbelastete beschäf-
tigt sind, müssen vom Dienstherren/ 
Arbeitgeber darüber hinaus weitere 
Maßnahmen ergriffen werden. 

Wichtig ist, dass der Arbeitgeber 
bei objektiver Betrachtung der von 
ihm ergriffenen Maßnahmen davon 
ausgehen können muss, dass eine 
Gesundheitsgefährdung der Arbeit-
nehmer ausgeschlossen ist. 

Raumlufttemperaturen von mehr 
als + 30° C

Während bei Temperaturen von + 
26 bis + 30° C in Arbeits- und Sozial-
räumen lediglich geeignete Maßnah-
men ergriffen werden „sollen“, be-
steht bei Überschreitung dieser 
Marke eine absolute Verpflichtung 
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AUS DER REDAktiON

Die Landesredaktion ist unter 
der E-Mail-Adresse redaktion@
gdp-bw.de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der 
Deutschen Polizei – Landesjournal 
BW – sowie in der Digit@l, veröf-
fentlicht werden sollen, an diese 
E-Mail-Adresse senden. In drin-
genden Fällen erreicht Ihr uns 
auch unter der Mobilnummer 
01 73/3 00 54 43.

Der Redaktionsschluss für die 
Juli-Ausgabe 2019 des Landes-
journals Baden-Württemberg ist 
am Freitag, dem 31. Mai 2019, für 
die August-Ausgabe ist er am 
Freitag, dem 5.Juli 2019.

Nicht rechtzeitig zum Redakti-
onsschluss eingesandte Artikel 
können von uns leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. Zur einfa-
cheren Bearbeitung bitten wir um 
Übersendung von unformatierten 
Texten ohne Fotos, diese bitte se-
parat zusenden. Andreas Heck
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des Arbeitgebers, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen. 

Raumlufttemperaturen von über  
+ 35° C

Räume in denen eine Temperatur 
von mehr als + 35° C vorherrscht, sind 
grundsätzlich nicht als Arbeitsraum 
geeignet. Allerdings kann auch hier 
die Dienst- und Arbeitspflicht weiter 
fortbestehen. 

Wenn der Dienstherr/Arbeitgeber 
z. B. besondere technische bzw. orga-
nisatorische Maßnahmen ergreift. 
Dazu zählen Luftduschen, Wasser-
schleier, Entwärmungsphasen oder 
Hitzepausen.  

Wichtig zu wissen ist auch, dass der 
Dienstherr/Arbeitgeber von der Ar-
beitsstättenregel abweichen darf, so-
fern er durch andere Schutzmaßnah-
men gewährleisten kann, dass die 
Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten in gleicher Weise wie bei 
Einhaltung der ASR A3.5 gewährleis-
tet wird.

Welche alternativen Schutzmaß-
nahmen das sind und ob diese auch 
geeignet sind, eine Gesundheitsge-
fährdung des Beschäftigten auszu-
schließen, muss grundsätzlich nicht 
nachgewiesen werden. Lediglich im 
Rahmen der Mitwirkungspflicht nach 
§ 22 ArbSchG besteht nach Aufforde-
rung durch die zuständige Behörde 
eine Nachweispflicht. 

Wo kein Kläger, 
da kein Richter?!

Klar ist: Hitzefrei können sich die 
Beschäftigten nicht selbst genehmi-
gen. 

Es gilt: Nicht nur der Dienstherr/ 
Arbeitgeber muss sich an Regeln hal-
ten – auch die Beschäftigten sollten 
bestimmte Abläufe einhalten. So 
kann man sich bei Gluthitze im Büro 
nicht einfach selbst Hitzefrei geben, 
der Dienstherr/Arbeitgeber muss die 
Gelegenheit wahrnehmen können, 
die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Er kann z. B. einen alternativen 
Arbeitsplatz einrichten. Dazu zählt 
auch Homeoffice. 

Wird auf die Meldungen und Be-
schwerden der Beschäftigten nicht 
eingegangen, so haben sie die Mög-
lichkeit, den Personalrat einzuschal-
ten. Dieser ist gem. § 70 Abs. 1 LPVG 
dazu verpflichtet, die Durchführung 
der Vorschriften über den Arbeits-
schutz zu überwachen und sich für 

Fortsetzung von Seite 1

LEitARtikEL

berechtigte Anliegen der Beschäftig-
ten einzusetzen. Auch bei der Wahl 
der geeigneten Mittel zur Verhinde-
rung von Gesundheitsgefährdungen 
ist der Personalrat gem. § 74 Abs. 2 
Nr. 7 LPVG (Landespersonalvertre-
tungsgesetz) im Boot und kann auch 
im Rahmen seines Initiativrechts nach 
§ 84 LPVG vom Dienstherr/Arbeitge-
ber verlangen, geeignete Maßnah-
men durchzuführen.

Der Personalrat sollte daher auf 
den Abschluss einer Dienstvereinba-
rung hinwirken, die auch aus Sicht 
des Gremiums den erforderlichen Si-

Foto: GdP BW, © torsten Fröhlich
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cherheits- und Gesundheitsschutz 
der Belegschaft gewährleistet.

Nun ist klar, dass der Dienstherr/
Arbeitgeber, ggf. auch durch Initiati-
ve des Personalrats, dafür Sorge tra-
gen muss, Sicherheit und Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewährleisten! 

Wie aber können die Beschäftigten 
mit der Hitze, die trotz aller Anstren-
gungen nicht völlig aus den Arbeits-
bereichen vertrieben werden kann 
umgehen?

Die BAuA (Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin) gibt 
hierzu Verhaltensempfehlungen. 

Fazit: Unser Dienstherr/Arbeitge-
ber muss durch geeignete Maßnah-
men dafür Sorge tragen, dass der Bü-
roarbeitsplatz nicht zur Gesund- 
heitsgefahr wird. 

Dies kann er durch bauliche Verän-
derungen bzw. Ergänzungen, z. B. 
durch das Anbringen von Sonnen-
schutz, durch organisatorische Maß-
nahmen, z. B. Flexibilisierung der 

Arbeitszeit, aber auch durch die Be-
reitstellung von Wasserspendern er-
reichen. 

Die Beschäftigten können die Dienst-/
Arbeitszeiten bei hohen Temperaturen 
durch Beachtung der Verhaltensemp-
fehlungen erträglicher gestalten. 

Unter Berücksichtigung aller Mög-
lichkeiten, kann auch an heißen Ta-
gen ein kühler Kopf leistungsfähig 
arbeiten. 

Bleiben Sie gesund!
Torsten Fröhlich

Mit seinem Urteil vom 19. Dezem-
ber 2018 (10 AZR 231/18) hat das 
Bundesarbeitsgericht endlich Rechts-
klarheit geschaffen. 

Dadurch haben Teilzeitbeschäftig-
te bei Überstunden einen Anspruch 
auf tarifliche Zuschläge. Die Ent-
scheidung der Bundesarbeitsrichter 
stellt den Schutz der Teilzeitbeschäf-
tigten vor Ungleichbehandlung auf 
neue, feste Füße: Jede Leistung in ei-
ner zusätzlichen Stunde ist – unab-
hängig vom Beschäftigungsumfang – 
gleichzubehandeln und auszuglei- 
chen.

Daher: Wer Teilzeit arbeitet, hat 
künftig häufiger Anspruch auf einen 
Mehrarbeitszuschlag. 

Die Unsicherheit für Arbeitgeber, 
wann eine Ungleichbehandlung von 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern 
bei der Zahlung von Überstundenzu-
schlägen besteht, dürfte nunmehr be-
seitigt sein. Arbeitgeber sind nun-
mehr gut beraten, ihre Abrechnungs- 
praxis der geänderten Rechtspre-
chung des BAG anzupassen. Über-
stundenzuschläge sind bereits für die 
zusätzlich geleistete Arbeitszeit zu 
zahlen, die über die individuell fest-
gelegte Arbeitszeit hinausgeht.

Die Zahlung ist abhängig von der 
vereinbarten Arbeitszeit, somit gilt:

Gleiches Recht für Teil- und Voll-
zeitjob

Das Bundesarbeitsgericht ent-
schied:

Es stellt einen Verstoß gegen das 
Verbot der Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten dar, wenn Teil-
zeitbeschäftigte erst bei Überschrei-

tung der Arbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten Mehrarbeitszuschläge 
beanspruchen können.

Die bisherige aktuelle Regelung 
im TV-L lautet:

Wird eine Teilzeitkraft über die ar-
beitsvertraglich vereinbarte indivi-
duelle regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus eingesetzt, so leistet diese – bis 
zum Erreichen der tariflichen Vollar-
beitszeit – Mehrarbeitsstunden (§ 7 
Abs. 6 TV-L).

Klar ist nun:
•  Überstunden leistet, wer in der 

Schicht- oder Wechselschichtarbeit 
überraschend länger als für den Tag 
geplant arbeiten muss. Diesen An-
spruch können jetzt Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigte geltend ma-
chen.

•  Diese Überstunden sind zwei Mona-
te später durch Vergütung auszu-
gleichen.

•  Zuschläge von 30 Prozent sind zu 
zahlen.

•  Beschäftigte in Teilzeit und in Voll-
zeit sind dabei ohne Unterschied zu 
behandeln. Auch Teilzeitbeschäf-

tigten stehen also Überstundenzu-
schläge zu, wenn sie über ihren per-
sönlichen Beschäftigungsumfang 
hinaus eingesetzt werden.
Und was jetzt? 
Jetzt Ansprüche geltend machen
Viele, und insbesondere Teilzeit-

beschäftigte, haben für ihre Arbeits-
stunden, die ihre tägliche Schicht 
verlängerten, keine Zuschläge erhal-
ten.

Oft fehlt sogar die Vergütung für 
die Stunden „als solche“. Sie können 
Ihre Ansprüche schriftlich geltend 
machen. Überstunden, die Sie vor 
acht Monaten geleistet haben, droht 
jetzt die Ausschlussfrist.

Macht es einen Unterschied, ob ich 
GdP-Mitglied bin?

Die Arbeitgeber versuchen immer 
wieder, sich aus ihren vertraglichen 
Verpflichtungen herauszuwin den. Un-
sere Tarifverträge bringen unsere 
Mitglieder auf die sichere Seite. Denn 
tarifliche Ansprüche sind unabding-
bar. Denn oft versucht der Arbeitge-
ber mit Freistellungen von geplanter 
Arbeitszeit die Vergütungsansprüche 
beseitigen.

Voraussetzung ist, dass beide, Ar-
beitgeber und Du, unmittelbar tarif-
gebunden sind.

Kannst Du im Zweifel nachweisen, 
dass Du nicht mit dem Tausch Vergü-
tung gegen Freizeitversprechen ein-
verstanden warst? Also: Schnell Mit-
glied werden!

Ach ja, mit einem Teil der Euch 
jetzt zustehenden Überstundenzu-
schläge lässt sich eine Mitgliedschaft 
bei uns ohne Probleme finanzieren.

Überstundenzuschlag 
auch für teilzeitbeschäftigte

Foto: ©GdP BW/Sybille Pilger
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Anstehende Beförderungen: Auch 
wenn alle kolleginnen und kollegen 
sie sehr begrüßen, führt doch 
zugleich auch kaum etwas zu mehr 
Unmut: Die nicht zur Beförderung 
anstehen zweifeln die Auswahl an 
und die, die zur Beförderung anste-
hen, sind enttäuscht, wenn ihre 
Beförderung durch ein Rechtsmittel 
eines Dritten vorerst nicht vollzogen 
wird. Doch wann kommt ein mögli-
cher Schadenersatzanspruch eines 
Beamten überhaupt in Betracht? 

Zunächst ist festzustellen, dass 
grundsätzlich kein Anspruch auf eine 
Beförderung besteht. Der Beamte hat 
lediglich einen sog. Bewerbungsver-
fahrensanpruch, der beinhaltet, dass 
der Beamte leistungsgerecht und feh-
lerfrei in die Bewerberauswahl einbe-
zogen wird.

Zum einem kommen Schadener-
satzansprüche eines zu Unrecht 
übergangenen Beamten in Betracht. 
Für einen solchen Anspruch beste-
hen klare Voraussetzungen, die zu-
letzt vom Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG 2 C 19.17) am 15. Juni 2018 
nochmals manifestiert wurden. Der 
nicht ausgewählte Bewerber muss 
vor Gericht darlegen, dass sein Be-
werbungsverfahrensanspruch ver-
letzt wurde, weil er – streng an sach- 
und leistungbezogenen Merkmalen 
orientiert – hätte befördert werden 
müssen, den Dienstherrn dafür das 
Verschulden trifft und er alle notwen-
digen juristischen Schritte unternom-
men hat, um die Beförderungen der 
anderen Beamten zu verhindern. Ge-
rade an dem letzten Punkt sind Scha-
denersatzansprüche in der Vergan-

 karikatur: ALFF

genheit oftmals 
gescheitert. 

Aufgrund der 
sog. Ämterstabili-
tät ist eine einmal 
ausgesprochene 
Beförderung nicht 
rückgängig zu  
machen. Dies be-
deutet, dass der-
jenige, der nicht 
zur Beförderung 
ausgewählt wur-
de, schnell han-
deln muss. In der 
Praxis läuft dies 
r icht igerweise 
über einen Eilan-
trag nach § 123 
VwGO (einstweiliger Rechtsschutz). 
Mit dem Antrag soll verhindert wer-
den, dass Beförderungen durchgeführt 
werden und für ihn letztlich keine Be-
förderungsmöglichkeit mehr zur Ver-
fügung steht. Nun liegt es allein in der 
Entscheidung des Gerichts, ob eine 
Wertigkeit oder die kompletten Beför-
derungen in der entsprechenden Wer-
tigkeit gestoppt werden. Beides ist in 
der Rechtsprechung aufgrund der 
Ämterstabilität als Ausprägung des 
Beamtentums anerkannt. In vielen 
Fällen kann mittlerweile durch das 
Einverständnis der Direktionen, des 
Antragsstellers und des Gerichts ver-
einbart werden, dass nur streitige 
Wertigkeiten gestoppt werden. Ein 
Anspruch der anderen zur Beförde-
rung anstehenden Beamten auf Voll-
zug der unstreitigen Beförderungen 
besteht jedoch nicht. Gerade diese Be-
amten fragen sich jedoch ebenfalls, ob 
ihnen nicht Schadenersatzansprüche 
dafür zustehen, dass sie nun später be-
fördert werden. 

G e s p r o c h e n 
wird oftmals von 
einem sog. Ver-
zögerungsscha-
den. Auch für 
einen solchen 
Schadenersatz-
anspruch bedarf 
es jedoch (wie 
bei jedem Scha-
d e n e r s a t z a n -
spruch) eines 
Verschuldens. In 
diesen Fällen ist 
der Dienstherr 
jedoch nicht 
aufgrund eines 
eigenen Ver-
schuldens im 

Simone krummen verantwortet als Juristin seit 2013 den Rechts-
schutz im GdP-Bezirk Bundespolizei.  Foto: GdP

Sinne des § 276 BGB für den Stopp 
verantwortlich, sondern ist auf-
grund einer einstweiligen Anord-
nung des Gerichts gehindert, die 
Beförderungen durchzuführen, so-
dass Ansprüche bereits aus diesem 
Grund scheitern. Weiterhin handelt 
es sich prozessual bei diesem Be-
gehren um ein Begehren, das als 
vorbereitende Maßnahme im Sinne 
des § 44a VwGO nicht selbstständig 
gerichtlich geltend gemacht wer-
den kann. 

Würde der Dienstherr die Beförde-
rungen dennoch durchführen, würde 
er sich in Bezug auf den Antragsteller 
schadensersatzpflichtig machen, 
wenn die Auswahlentscheidung 
falsch gewesen wäre. 

Auch Ersatzansprüche gegen den 
Antragsteller sind nicht gegeben, da 
auch diesen kein Verschulden trifft. 
Dieser macht vielmehr von seinem 
Recht auf gerichtliche Überprüfung 
der Entscheidung des Dienstherrn 
Gebrauch. Dies ist in einem Rechts-
staat nicht nur klar erlaubt (Art. 19 
Abs. 4 GG), sondern für das grund-
gesetzliche Handeln unabdingbar. In 
den letzten Jahren setzt sich dank 
der bundesverwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung auch durch, dass die 
oftmals im Mittelpunkt stehenden 
vorherigen Beurteilungen inzident in 
die Tiefe geprüft werden können. 

Schadenersatzansprüche kommen 
daher insbesondere nur dann in Be-
tracht, wenn bspw. der Dienstherr vor 
der Beförderung nicht ausreichend 
informiert und der Beamte frühzeitig 
primären Rechtsschutz in Anspruch 
nimmt.

Simone Krummen, Justiziarin des 
GdP-Bezirks Bundespolizei
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Bei einem Treffen junger Gewerk-
schafter ist es gelungen, den Landes-
jugendvorstand zu ergänzen. Die 
Nachwahl fand am Samstag, dem  
6. 4. 2019, in der BBBank in der Kö-
nigstraße in Stuttgart statt.

 Zu Beginn des Treffens stellte un-
ser Landesjugendvorsitzender Mar-
kus Trinks die aktuelle Situation dar 
und bedankte sich bei allen ausge-
schiedenen Mitgliedern. Aus seiner 
Sicht sei eine Neuaufstellung des 

Nachwahl zum Landesjugendvorstand

Nachwahl alle (von links nach rechts): Hans-Jürgen kirstein, 
Alexander Buhl, Yannic Schilling, Samantha müller, timo Filkorn, 
markus trinks und Heinz Remke  Foto: © GdP BW/HR-Bild

Landesjugendvorstand alleine (von links nach rechts): Alexander 
Buhl, Yannic Schilling, Samantha müller, markus trinks und timo 
Filkorn  Foto: © GdP BW/HR-Bild

Landesjugendvorstands dringend er-
forderlich, um die Belastung des ver-
bliebenen Landesjugendvorstands zu 
reduzieren.

Zudem bedankte er sich beim Lan-
desvorsitzenden Hans-Jürgen Kir-
stein und dem Schriftführer im ge-
schäftsführenden Landesvorstand, 
Heinz Remke, für die Unterstützung 
und die Teilnahme.

 Nach einem ausführlichen und gu-
ten Austausch konnte die Nachwahl 

durchgeführt werden. Zusätzlich zum 
Landesjugendvorsitzenden Markus 
Trinks und seinem Stellvertreter Ale-
xander Buhl wurden drei weitere 
Stellvertreter gewählt:

Samantha Müller, Yannic Schilling 
und Timo Filkorn.

Hans-Jürgen Kirstein und Heinz 
Remke bedankten sich bei allen für 
ihre Bereitschaft mitzuhelfen.

AUS DER JUNGEN GRUPPE

15573 tage Polizeidienst. Das ist 
die Zeit, welche kollege Peter 
Großmann seit seiner Einstellung 
am 1. 9. 1976 im Polizeidienst 
verbracht hat.

Im Rahmen der Polizeireform 2014 
übernahm er die Aufgabe als Leiter 
des neugeschaffenen Trainings- und 
Kompetenzzentrums Polizeihunde-
führer im Polizeipräsidium Einsatz, 
nachdem er bereits ab dem Jahr 2010 
die Polizeihundeführerschule in Stutt-
gart geleitet hat.

Mit seinem Team baute er mit ho-
hem Fachwissen und Organisations-

AUS DEN kREiS- UND BEZiRkSGRUPPEN

Leiter des trainings- und kompetenzzentrums 
Polizeihundeführer EPHk Peter Großmann 

in den Ruhestand verabschiedet.
talent das landesweit zuständige und 
anerkannte Zentrum für das Hunde-
wesen kontinuierlich auf. 

Zuvor war er lange Jahre bei der 
Kriminalpolizei Stuttgart im Kriminal-
dauerdienst und in der Jugenddelin-
quenz tätig.

 „Es war eine spannende, lehrrei-
che und abwechslungsreiche Zeit“, 
so der Pensionär.

Im Rahmen seiner Verabschiedung 
nutzte der Vorsitzende der Bezirks-
gruppe im Polizeipräsidium Einsatz, 
Uli Müller, die Gelegenheit,

Kollege Großmann mit den besten 
Wünschen in den Ruhestand zu ver-
abschieden.Foto: ©GdP BW / Uli Müller
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im ViSiER

Über die Polizeieinsätze gibt es 
Statistiken, gibt es Berichte in den 
unterschiedlichsten Medien, gibt es 
verschiedenste Assoziationen von 
Uniformen um die damit verbundene 
Verpflichtung und des Weiteren mehr. 

Aber wie hoch ist der Stellenwert 
der Tätigkeit an sich im Vergleich zu 
dem Stellenwert des Menschen, der 
diese Tätigkeit ausführt? Eine Frage, 
welche gegenwärtig scheinbar nicht 
wirklich beantwortet wird. 

Es ist eben heute alles so wie es ist, 
weil früher alles so war, wie es war. 

Ein ungewöhnliches konzept zur Darstellung 
der Arbeit von menschen in Uniform

Gewalt von Sandra Zeidler

mitgefühl von marie-Luise ippich

Not-Aus oder Burnout von michael krüger

Respekt von captain Fanta 

Denkmal von Dr. thomas Schuetz

Polizei ist nötig, ebenso wie andere 
Organisationen aus der Blaulichtfa-
milie, aber: wie wird der Mensch in 
der Gesellschaft wahrgenommen, der 
sich einen Beruf ausgesucht hat, der 
den Staat und damit die Bürgerin und 
den Bürger schützen soll?

Das Projekt „Im Visier“ von Bernd 
Köstlin, welches unter der Schirm-
herrschaft von Michael Theurer, 
MdB, steht, setzt genau dort an: wer 
ist der Mensch in der Uniform?

Wie geht es ihm in diesem Beruf 
und welche Situationen müssen er-

lebt und verarbeitet werden? Die Bil-
der und Kunstwerke sprechen eine 
klare Sprache, denn sie setzen dort 
an, wo die Worte nicht ausreichen. 

Die aktuelle Ausstellung befindet 
sich in der Bergvogtei/Neubulach 
und wird dort bis Anfang Juni zu se-
hen sein. Im nächsten Jahr liegen An-
fragen für Ausstellungen in Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und 
Hamburg vor. 

Weitere Informationen unter www.
im-visier.eu
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Mit Urteil vom 28. März 2019 – 
BverwG 5 C 4.18 – hat das Bundes-
verwaltungsgericht bestätigt, dass die 
Absenkung der Einkünftegrenze für 
berücksichtigungsfähige Ehegatten/ 
Lebenspartner auf 10 000 Euro un-
wirksam ist.  

D. h., die Regelung des § 5 Abs. 4 
Nr. 4 Beihilfeverordnung (BVO) in der 
Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 
2013/2014 zur Gewährung von Beihil-
fe von Ehegatten und Lebenspartner 
ist vom BVerwG für unwirksam erklärt 
worden. Mit der Neufassung des § 5 
Abs. 4 Nr. 4 BVO war die Einkünfte-
grenze von 18 000 Euro auf 10 000 
Euro gesenkt worden. 

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt: 
Die Absenkung der Beihilfegrenzen 

für Ehegatten/Lebenspartner 
in Baden-Württemberg ist unwirksam

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
die Absenkung der Einkünftegrenze 
als nicht ausreichend begründet an-
gesehen und befunden, dass die Ein-
künftegrenze für die Annahme wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit zu 
niedrig festgesetzt ist.

Sofern GdP-Mitglieder im Hinblick 
auf die aktuelle Fassung der BVO 
noch keinen Antrag gestellt haben, 
sollte jetzt ein Antrag gestellt werden, 
sofern die Ausschlussfrist des § 17 
Abs. 10 BVO noch nicht abgelaufen 
ist und deren Einkünfte des Ehe-/Le-
benspartners in den beiden Kalender-
jahren vor der Antragstellung den 
nach altem Recht maßgeblichen 

Grenzbetrag von 18 000 Euro jeweils 
nicht überschreiten.

Die Polizeibeamten oder Polizeibe-
amtinnen, die bereits einen ablehnen-
den Bescheid erhalten habe, sollten 
fristgerecht Widerspruch einlegen.

Sollten Sie einen fristwahrenden 
Widerspruch gegen einen Beihilfebe-
scheid einlegen wollen oder Fragen 
hierzu haben, sind wir Ihnen gerne 
behilflich. Scheuen Sie sich nicht, bei 
Fragen oder Problemen direkt Kon-
takt zur Rechtsabteilung der GdP Ba-
den-Württemberg aufzunehmen. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter!

Telefon: 0 70 42/8 79-204
E-Mail: rechtsabteilung@gdp-bw.de

Das Bundesverwaltungsgericht 
erklärte mit Urteil vom 28. 3. 
2019 die bisherige Einkünfteg-
renze für die Beihilfefähigkeit 
der Aufwendungen von Ehegat-
ten und Lebenspartnern in Ba-
den-Württemberg für unwirk-
sam.

In der Beihilfeverordnung Ba-
den-Württemberg (BVO BW) war 
ursprünglich die Einkommens-
grenze für die Ehegatten oder Le-
benspartner des Beihilfeberechtig-
ten auf 18 000  Euro festgelegt. 

Um Kosten zu sparen, senkte un-
ser Dienstherr mit dem Haushalts-
begleitgesetz 2013/14 diese Ein-
künftegrenze zum 1. 1. 2013  von  
18 000 auf 10 000 Euro ab.

Am 14. 12. 2017 urteilte zu-
nächst der Verwaltungsgerichts-
hof Mannheim in Anlehnung an 
eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes, dass die 
Absenkung der Einkünftegrenze 
zum einen nicht ausreichend be-
gründet und zum anderen zu 
niedrig festgesetzt sei.

Weil sich unser Dienstherr mit 
diesem Urteil nicht einverstanden 

kommentar zum Urteil des BVerwG

zeigte, legte er hiergegen Revision 
ein und holte sich wieder einmal 
eine rechtliche Klatsche ab. Dieses 
Mal vom Bundesverwaltungsge-
richt.

Das BVerwG bestätigte nämlich 
das Urteil des Verwaltungsgerichts-

hofs, wonach ein Ausschluss von 
der Beihilfefähigkeit durch Rechts-
verordnung nur wirksam sei, wenn 
der parlamentarische Gesetzgeber 
eine solche Regelung für zulässig 
erachtet. An einer solchen Verord-
nungsermächtigung fehle es hier. 
Demnach war die Verwaltung 
nicht befugt, die hier in Rede ste-
hende Bestimmung zu erlassen. 
(Urteil vom 28. 3. 2019 – BVerwG 5 
C 4.18 –)

Mit diesem Urteil wird wieder 
einmal einer durch die GdP lange 
eingeforderte Korrektur der Bei-
hilfeverordnung Rechnung getra-
gen.

Bedauerlich bleibt jedoch die 
Tatsache, dass wir erneut erleben 
mussten, dass es sich bei der durch 
unsere Dienstherren hochgeprie-
senen und gebetsmühlenartig vor-
getragenen Wertschätzung offen-
bar nur um Lippenbekenntnisse 
handelte.

Wenn es ums Sparen bei den 
Beamten geht, scheut man nicht 
einmal den Weg zu einem obers-
ten Gericht. 

Norbert Nolle
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